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 - Verlegung der Ebrachableitung an den südlichen Rand der Baustrasse 
 - Einbau von Pumpensümpfen 
haben sich die Verhältnisse im See stabilisiert. 
Der vormals angenommene TS – Gehalt des Schlammes von 15% - 20% hat sich durch die 
beschriebenen Maßnahmen und natürlich auch durch die trockene Witterung sehr günstig 
ausgewirkt. 
Der nun vorhandene TS – Gehalt dürfte bei 30% - 35% liegen. 
 
Mit den Auftragssummen an die   
Fa. Mailhammer       rd. 350.000,- € 
Fa. Grabmeier       rd.   98.000,- € 
 
hat sich eine Gesamtsumme von      rd. 450.000,- € 
ergeben.  
 
Durch die beschriebenen Forderungen des WWA und LRA bezüglich der Lagerfläche 
zuzüglich daraus resultierender Massenmehrungen mit 
         rd.   50.000,- € 
 
reduziert sich die Schlammräumung auf ca. 30.000 m³. 
 
Daraus ergeben sich erwartete Abrechnungssummen für die 
Fa. Mailhammer       rd. 305.000,- € 
Fa. Grabmeier       rd. 145.000,- € 
 
Nach heutigem Kenntnisstand sind durch die reduzierte Schlammmenge und der noch 
vorhandenen (bewachsenen) Seefläche von rd. 20.000 m² etwa 50 cm abzutragen um nicht 
die begrenzte Menge von 30.000 m³ zu überschreiten. 
Nach Meinung von Herrn Hossfeld würde sich der dann verbliebene Schlamm beim Befüllen 
des Sees gleichmäßig verteilen. Herr Hossfeld gab jedoch zu bedenken, dass eine derartige 
Möglichkeit den See nahezu vollständig zu entschlammen nicht mehr vorkommen wird. 
 
Nach kurzer Diskussion und einhelliger Meinung des Technischen Ausschusses, sollte der 
Schlamm solange er so trocken ist, weiterhin entnommen werden. 
Jedoch soll der TA ständig über die entnommenen Mengen und auch über den finanziellen 
Stand der Maßnahme unterrichtet werden. 
 
Frau Portenlänger erkundigte sich über die Bezuschussung der Maßnahme. Herr Pfeifer 
teilte mit, dass die entsprechenden Anträge gestellt wurden und in der kommenden Woche 
diesbezüglich ein Termin mit dem WWA Rosenheim in der Stadt stattfinden wird. 
 
Herr Schuder verwies nachdrücklich auf den nicht mehr akzeptablen Uferbewuchs, wo 
alljährlich Tonnen Biomasse in den See eingetragen werden. Man müsste zumindest die 
Uferbereiche von dem Wildwuchs befreien. 
 
Herr Berberich regte außerdem an, den Badebereich auch auf das Südufer des Sees 
auszuweiten, da hier die Sonne um einige Stunden länger zu genießen sei.  
 
 
Der Technische Ausschuss beschloss das weitere Vorgehen wie vorgeschlagen mit  8 : 0  
Stimmen. 
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7:30-7:45 33 10 5 5 
7:45-8:00 25 15 - 2 
8:00-8:15 21 11 - 1 
8:15-8:30 23 10 5 5 
8:30-8:45 27 10 5 5 
1 Stunde 
7:30-8:30 

102 46 10 13 

1 Stunde 
7:30-8:30 

148 23 

 
Ignaz-Perner-Straße, auf Höhe Altenwohnanlage 
 

Zeit Anzahl Kraftfahrzeuge Anzahl querende Fußgänger 
Fahrt-, 
Laufrichtung 
 

Norden 
 

Süden 
 
 

Westen 
 

Osten 
 

7:15-7:30 14 15 10 2 
7:30-7:45 20 26 24 - 
7:45-8:00 28 22 2 - 
8:00-8:15 20 19 3 1 
8:15-8:30 15 18 2 3 
8:30-8:45 20 24 6 - 
1 Stunde 
7:30-8:30 

83 85 31 4 

1 Stunde 
7:30-8:30 

168 35 

 
Dem Zählergebnis ist zu entnehmen, dass die für die Einrichtung von Fußgängerüberwegen 
erforderlichen Mindestverkehrsstärken von 300 Fahrzeugen und 50 Fußgängern nicht 
erreicht wurden.  
 
Die Polizeiinspektion Ebersberg schlägt in ihrem Schreiben vom 27.04.2006 eine deutliche 
Ausweitung des verkehrsberuhigten Bereiches im Bereich Sieghartstraße, Ignaz-Perner-
Straße, Semptstraße und Augustinerstraße vor. Die Polizeibeamten können aufgrund des 
vielerorts niveaugleichen Ausbaus Verwarnungen wegen Gehwegparkens nicht 
aussprechen. An einigen Orten könne nur mittels verkehrsrechtlicher Hilfstatbestände 
geahndet werden.  
Die in der Sieghartstraße auf Höhe des Schreibwarengeschäftes Pauling neben dem 
absoluten Halteverbot zur Freihaltung des Gehweges aufmarkierte weiße Linie fordert nach 
den Erfahrungen der Polizei die Fahrzeugführer nahezu auf, dort zu parken. Die zusätzliche 
Beschilderung wird oft nicht beachtet.  
 
Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, das Halteverbot aufzuheben und die weiße 
Linie als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg zu belassen. Es hat sich gezeigt, 
dass die Fahrzeugführer in der Regel die weiße Linie als Fahrbahnrand akzeptieren und 
somit das Hauptziel in diesem Bereich, nämlich die Freihaltung des Gehweges, hierdurch am 
ehesten gewährleistet wird. 
Des Weiteren wurde vorgeschlagen, den verkehrsberuhigten Bereich in der Augustiner-
straße bereits am Abzweig von der Sieghartstraße beginnen zu lassen.  
Der Kreuzungsbereich I.-Perner-Str./ Sieghartstraße/ Abt-Häfele-Straße soll ebenfalls in den 
verkehrsberuhigten Bereich mit einbezogen werden. Eine Torwirkung könnte, wo noch nicht 
vorhanden, durch Blumentröge oder Ausbuchtungen erzielt werden. Die Parkflächen  
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Landratsamt Ebersberg; Schreiben vom 13.07.2006 
 
Aus baufachlicher, immissionsschutzfachlicher und naturschutzfachlicher Sicht werden keine 
Einwände erhoben. 
Es sollte jedoch im Baugenehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan 
eingereicht werden. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss als Hinweis 
aufnehmen, dass im Baugenehmigungsverfahren ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen 
ist. 
 
 
Gemeinde Steinhöring; Schreiben vom 13.7.2006 
 
Eine Mehrbelastung der Ebrach ist aus Gründen des Hochwasserschutzes für die Gemeinde 
Steinhöring zu vermeiden. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, die Forderung als 
erfüllt anzusehen, nachdem das gesamte Regenwasser auf dem Grundstück versickert wird. 
 
 
Regierung von Oberbayern; Schreiben vom 03.07.2006 
 
Die Regierung von Oberbayern als Höhere Landesplanungsbehörde teilt mit, dass die 
Planung den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegensteht. 
 
 
Landratsamt Ebersberg, Gesundheitsamt ; Schreiben vom 06.07.2006 
 
Aus hygienischer Sicht werden keine weiteren Forderungen erhoben. 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim; Schreiben vom 13.06.2006 
 
Das Wasserwirtschaftsamt hat keine Äußerungen vorgebracht. 
 
 
Straßenbauamt Rosenheim; Schreiben vom 04.07.2006 
 
Das Straßenbauamt ist mit der Änderung des Bebauungsplanes einverstanden. 
 
 
Von den nachstehenden beteiligten Trägern öffentlicher Belange erfolgte keine Äußerung in 
diesem Verfahrensschritt: 
 
Amt für Landwirtschaft und Forsten; 
Kreisbrandinspektion Ebersberg; 
Deutsche Telekom AG; 
Kabel Deutschland GmbH; 
Erdgas Südbayern; 
E.ON Bayern AG; 
Gemeinde Forstinning; 
Jagdgenossenschaft; Ebersberg; Hr. Ranner; 
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Der Hinweis auf die Abwägungsmöglichkeiten im Falle der Vorbehaltsflächen wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

2. Regionaler Planungsverband München – RPV; Stellungnahme vom 11.07.2006 
  

Die Ausführungen des RPV sind im Wesentlichen identisch mit denen der Regierung 
von Oberbayern.  
 
Der Ausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis. Zur Abwägung wird auf den 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern vom 03.07.2006 
verwiesen.  

 
 
3. Landratsamt Eberberg, Stellungnahme vom 14.07.2006 
 

Aus baufachlicher und immissionsschutzfachlicher Sicht, werden keine 
Einwendungen und Bedenken vorgetragen. 

 
Der Technische Ausschuss nahm dies zur Kenntnis.. 
 
 
Aus der Sicht der kommunalen Abfallwirtschaft werden seitens des Landkreises zwar 
keine Bedenken erhoben, aber darauf hingewiesen, dass das Vorliegen von Altlasten 
durch entsprechende Überprüfungen ausgeschlossen werden sollte. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Zum Vorliegen von Altlasten wird auf die Schreiben des Landratsamtes Ebersberg – 
Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht – vom 14.6.2006 verwiesen, in dem 
aus bodenschutzrechtlichter Sicht mitgeteilt wird, dass derzeit keine Altlastenflächen 
betroffen sind. 
Auch das Gesundheitsamt im Landratsamt Ebersberg teilt mit Schreiben vom 7.7.2006 
mit, dass ihm keine Altlasten im Planungsbereich bekannt sind. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der TA aufgrund der o.a. Stellungnahmen der 
Abteilungen Staatl. Abfallrecht und des Gesundheitsamtes im Landratsamt Ebersberg 
und auch aufgrund eigener Kenntnis festzustellen, dass im Planungsbereich keine 
Flächen bekannt sind, auf den Altlasten vermutet werden müssten. 
Die Forderung der kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Ebersberg, das 
Vorliegen von Altlasten durch entsprechende Überprüfungen auszuschließen, wird damit 
als erledigt betrachtet. 
 
 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen unter Beachtung nachfolgender Erfordernisse 
keine Einwände und Bedenken: 
 
1. "An der Schafweide" 
 
Zu: Raumordnungspflicht / landesplanerische Beurteilung  
 
Nach Ansicht der UNB sei aufgrund der Gesamtgröße der geplanten Kiesabbaufläche 
mit der Regierung von Oberbayern abzuklären, ob eine Raumbedeutsamkeit vorliege 
und eine landesplanerische Beurteilung erforderlich werde. 
 



 10

Sachvortrag: 
Die Regierung von Oberbayern wurde an diesem Verfahren beteiligt und hat mit 
Schreiben vom 03.07.2006 Stellung zu der vorgelegten Planung genommen. Dabei 
wurde keine Forderung nach einem Raumordnungsverfahren oder nach einer 
landesplanerischen Beurteilung erhoben.  
 
Eine Abklärung bezüglich der Raumordnungspflicht erfolgte im Übrigen auch im 
Antwortschreiben der Reg. v. Obb. vom 17.03.2003 an die Fa. Held. Darin wird 
ausgeführt:  "Für den Kiesabbau im Umgriff des regionalplanerischen Vorranggebiets ist 
ein Raumordnungsverfahren entbehrlich, da die Abwägung der verschiedenen Belange 
bereits bei der Ausarbeitung des Regionalplans in einem Abstimmungsverfahren 
stattgefunden hat (RP14 zu B IV 2.6.4.2). Die Erweiterungsfläche von ca. 6 ha, die 
außerhalb des Vorranggebiets liegt, ist aufgrund der Größe und Lage nicht als 
überörtlich raumbedeutsam einzustufen, die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahren ist nicht erforderlich." 
 
Hinweis: 
Im Jahr 2003 wurde von der Fa. Held eine Erweiterung südlich der VR 300-Fläche 
beantragt. Zwar war die seinerzeit beantragte Fläche nicht identisch mit der in der 
vorliegenden Planung aufgezeigten Fläche, die Größenverhältnisse sind jedoch 
durchaus vergleichbar. 

 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen stellte der Technische Ausschuss fest, dass aufgrund 
der Stellungnahme der Regierung von Oberbayern ein Raumordnungsverfahren oder 
eine landesplanerische Beurteilung nicht erforderlich ist. 
 
 
zu: Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
 
Von der Unteren Naturschutzbehörde wird die Auffassung vertreten, dass die 
Auswirkungen dieses Vorhabens in einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
darzustellen sind.  
 
Sachvortrag: 
Dazu findet sich in der Fachliteratur „Die neue Umweltprüfung in der Bauleitplanung“, 
München 2005, (Autoren: Busse, J., Dirnberger, F., Pröbstl, U., Schmid, W.) folgende 
Ausführung: "Für die Abschichtung zwischen Bauleitplanung und konkreter 
Zulassungsregelung gilt die entsprechende Abschichtungsregelung des § 17 Abs. 3 
UVPG. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass eine UP auf der Ebene 
der Bauleitplanung mit Blick auf eine spätere, im Rahmen der Genehmigungs-
entscheidung durchzuführende Projekt-UVP durchaus auf detaillierte und aufwendige 
Prüfungen verzichten und sie dem nachfolgenden Entscheidungsprozeß überlassen 
kann.“ 
 
Weiter wird in der oben zitierten Literatur ausgeführt: „Die Bedeutung des § 17 UVPG- 
neu wird deshalb in der Praxis gering sein. Abs. 1 Satz 1 stellt lediglich klar, dass die 
Prüfung der Umweltverträglichkeit einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls im 
Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen als Umweltprüfung nach dem BauGB 
durchzuführen ist.“ 
 
Außerdem ist im Schreiben des Bayer. Staatsministerium des Innern vom 30.9.1999, 
das vom Landratsamt Ebersberg mit Schreiben vom 14.10.1999 allen Städten, Märkten 
und Gemeinden des Landkreises Ebersberg zugestellt wurde, in Nr. 1 (Geltendes 
Bundesrecht) Satz 4 auf der Seite 1 klargestellt, dass in der Flächennutzungsplanung 
keine UVP stattfindet. 
Bis heute hat sich diese Rechtslage nicht geändert. 
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Unabhängig davon wurde entsprechend den Bestimmungen des BauGB auf Grundlage 
des Landschaftsplans der Stadt Ebersberg in der hier zu behandelnden vorbereitenden 
Bauleitplanung eine Umweltprüfung (Umweltbericht) mit Aussagen zu den Auswirkungen 
auf die Schutzgüter erstellt. Standortalternativen scheiden dabei von vorne herein aus, 
da die Stadt Ebersberg außer dem im Regionalplan dargestellten Vorranggebiet VR 300 
und den Vorbehaltsgebieten VB 30 und VB 31 weitere Standorte definitiv ausschließen 
möchte. 

 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen stellt der Technische Ausschuss fest, dass für die 
vorliegende Flächennutzungsplan-Änderung zusätzlich zum Umweltbericht nach den 
Bestimmungen des BauGB eine weitere Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht 
erforderlich ist. Ob eine UVP später notwendig sein wird, richtet sich nach den jeweiligen 
konkreten Anträgen. 
 
 
zu: Ausgleichserfordernis  
Die UNB ist der Ansicht, dass in der Frage des Ausgleichserfordernisses der 
Umweltbericht bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes Klarheit schaffen und 
somit ein Regelwerk für die späteren Bauanträge darzustellen. Nach dem die 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nur auf einer Ebene abzuarbeiten sei und eine 
Bebauungsplanung nicht erfolge, sei wohl die Ebene der Flächennutzungsplanung 
verbindlich und abschließend. 
 
Sachvortrag: 
Die Ebene der Flächennutzungsplanung ist, auch wenn eine Bebauungsplanung nicht 
folgen sollte, nicht abschließend, weil in jedem Fall noch ein weiterer 
genehmigungsbedürftiger Antrag für die konkrete Maßnahme erforderlich ist. Auf der 
Ebene des jeweiligen konkreten Antrages ist dann die Frage des 
Ausgleichserfordernisses abzuarbeiten. 
Der Umweltbericht enthält den überschlägig ermittelten Bedarf an Ausgleichsflächen für 
die geplanten Abbauflächen. 
Eine abschließende Festlegung zu den Ausgleichsmaßnahmen ist damit nicht erfolgt. 
Zur Klarstellung wird im Umweltbericht darauf ausdrücklich hingewiesen. 

 
Der Technische Ausschuss beschloss einstimmig mit  9  :  0  Stimmen, die Forderung 
der UNB zur Abarbeitung des Ausgleichserfordernisses auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes unter Hinweis auf die Gesetzeslage zurückzuweisen. 
In der Begründung mit Umweltbericht ist bereits ausführlich auf das 
Ausgleichsflächenerfordernis eingegangen worden. Eine flächengenaue Darstellung der 
Ausgleichsflächen soll jedoch im Rahmen dieser FNP-Änderung nicht vorgenommen 
werden und ist auch nicht erforderlich.  
Die Ausführungen zu den bestehenden Abbauflächen werden in Begründung und 
Umweltbericht nach neuestem Kenntnisstand ergänzt. 
 
 
Zu: Waldstreifen entlang der ST 2086 - Sachvortrag 
 
Entlang der Staatstraße 2086 befindet sich ein Streifen mit Buchenbestand. Von der 
Unteren Naturschutzbehörde und auch vom Amt für Landwirtschaft und Forsten 
Ebersberg wird gefordert, diesen Buchenbestand zu erhalten. Dieser Bestand sei von 
hoher ökologischer Wertigkeit und habe eine hohe Bedeutung für den Sichtschutz. 
 
Sachvortrag: 
Nach Luftbildauswertung ist der angesprochene Mischwaldstreifen max. ca. 20 m breit. 
Auf den Laubbaumbestand entlang der Straße wurde bereits im Umweltbericht (S. 13) 
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Es ist zwar richtig, dass im Rahmen der Flächennutzungsplanung die Eingriffsregelung 
zu beachten ist, jedoch lediglich nur in den Grundzügen. Das ist auch so geschehen. 
Auf die bestehenden Rekultivierungsverpflichtungen muss im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung nicht detailliert und zusammenfassend eingegangen  werden, 
da sie bereits Gegenstand verbindlicher Vereinbarungen zwischen dem Betreiber und 
der Genehmigungsbehörde sind. Eine Zusammenfassung der bestehenden 
Rekultivierungsverpflichtungen ist im Rahmen dieser Planung, der 26. FNP-Änderung, 
daher nicht erforderlich und würde auch dem Sinn der Ausgleichsregelung auf der FNP-
Ebene nicht entsprechen. Die von der UNB bemängelte „ungenaue und überschlägige 
Darlegung“ entspricht dem BauGB und stellt in keiner Weise einen Mangel dar. 
Zur Forderung, die aktuellen Rekultivierungsverpflichtungen genau einzuarbeiten wird 
auf § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB verwiesen, wonach ein Ausgleich dann nicht erforderlich 
ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren. Eine nochmalige Abarbeitung der Ausgleichspflicht und genaue 
Darstellung im Umweltbericht ist daher nicht erforderlich. Die bisherigen Ausführungen 
hierzu sind ausreichend. 
 
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss die 
Stellungnahme der UNB, wonach der Umweltbericht hinsichtlich seiner Aussagen zum 
Ausgleichserfordernis nicht ausreichend seien, zurückzuweisen. 
Die Ausführungen im Umweltbericht werden auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
für ausreichend erachtet und im Rahmen des Aufstellungsverfahrens nach 
fortschreitendem Erkenntnisstand ergänzt.  
Im Übrigen nimmt die Stadt mit Befremden zur Kenntnis, dass im Rahmen von 
fachlichen Stellungnahmen unqualifizierte Belehrungen über die Beiziehung von 
Fachplanern abgegeben werden. Dem Landratsamt wird empfohlen, sich an den 
rechtlichen Vorgaben zu orientieren. 
 
 

4. Landratsamt Ebersberg, Gesundheitsamt; Schreiben vom 8.6.2006  
 
Aus der Sicht des Gesundheitsamtes besteht in hygienischer und gesundheitlicher 
Hinsicht Einverständnis. Weiter wird mitgeteilt, dass Altlasten im Planbereich nicht 
bekannt sind. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der TA, die Stellungnahme zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
 

5. Amt für Landwirtschaft und Forsten, Ebersberg; Stellungnahme vom 10.07.2006 
 
 1. Kiesabbaugebiet südlich der Deponie und südlich der bisherigen Abbauflächen 

an der Schafweide 
 
 zu: Vorbemerkung - Sachvortrag: 

 
Der Hinweis ist zutreffend, die Fl.Nr.´n 1116, Gemarkung Ebersberg und 3289, 
Gemarkung Oberndorf liegen in der vorliegenden Planfassung nicht im Umgriff der 
Abgrabungsflächen. 

 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, die Flurnummern 
1116 Gemarkung Ebersberg und 3289 Gemarkung Oberndorf in der Begründung in 
Abschnitt A.4.1 auf Seite 7 zu streichen. 
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zu: Bestandsaufnahme, Bewertung und Folgerung – Sachvortrag: 
 
Auch das Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg stellt fest, dass sich östlich 
entlang der Staatsstraße 2086 ein ökologisch wertvoller Buchenbestand befindet. Es 
wird, wie auch schon von der Unteren Naturschutzbehörde gefordert, diesen Bereich 
aus der geplanten Abbaufläche herauszunehmen.  
Die als „Ausgleichsfaktor“ veranschlagte Rekultivierung zur Laubmischwald wird 
begrüßt.  
Es wird zu recht darauf verwiesen, dass die Darstellung im Umweltbericht zum FNP 
keine abschließende Festlegung zu den Ausgleichsmaßnahmen sein kann und das 
konkrete Ausgleichserfordernis den jeweiligen Genehmigungsverfahren vorbehalten 
bleibt. Der Umweltbericht sollte um eine entsprechende Klarstellung ergänzt werden. 
 
Einstimmig mit  9  :0  Stimmen beschloss der TA was folgt: 
 
1) Der Empfehlung, den Buchenbestand entlang der ST 2086 aus der Darstellung der 
Abgrabungsfläche herauszunehmen, wird entsprochen. Auf den Beschluss zur 
Stellungnahme des Landratsamtes unter Nr. 3 – UNB – wird verwiesen. 
 
2) Es wird zur Kenntnis genommen dass die Aufforstungsabsicht zu Mischwald begrüßt 
wird 
 
3) Der Umweltbericht ist um eine Klarstellung dahingehend zu ergänzen, dass das 
tatsächliche Ausgleichserfordernis im konkreten Genehmigungsbescheid zu regeln ist. 
 
 

 2. Kiesabbaugebiet östlich von Dieding 
 
Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen stellt der Technische Ausschuss fest, dass es sich bei 
der betreffenden Fläche um Wald im Sinne des Waldgesetztes handelt, wurde bereits 
durch die Ausweisung im Flächennutzungsplan in der Fassung vom 28.01.1997 
entsprochen; die Flächen sind dort als „Wald“ dargestellt. Das Ausgleichserfordernis ist 
hier bereits durch entsprechende Auflagen bei der Genehmigung geregelt.  
 
 

 3. Kiesabbaugebiet östlich von Äpfelkam 
 
Der Ausschuss nahm bezüglich des Abbaugebietes östlich von Äpfelkam zur Kenntnis, 
dass  keine Anregungen und Bedenken vorgetragen wurden. 
 
 

6. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim;  Stellungnahme vom 30.06.2006 
 
Seitens des WWA Rosenheim besteht mit dem Kiesabbau auf den drei Flächen 
Einverständnis, wenn der Mindestabstand zum höchsten Grundwasserniveau 2 m 
beträgt. 
Die bestehenden Grundwassermessstellen sind zu erhalten. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, den 
Flächennutzungsplan um entsprechende Hinweise zu ergänzen. 
 
 

7. E.on Bayern AG; Stellungnahme vom 10.07.2006 
 
Die E.on Bayern AG bittet um Nachtrag der Trafostationen im Bereich der Schafweide. 
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Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, die bestehende 
Trafostation in die 26. FNP-Änderung als Hinweis einzutragen.  
 
 
Weiter teilt die E.on Bayern AG teilt mit, dass die Freileitung südlich von Dieding mit 
„Isar-Amperwerke“ anstatt mit „E.ON Bayern AG“ beschriftet sei. Ferner wird darauf 
hingewiesen, dass am westlichen Rand der Abgrabungsfläche an der Schafweide im 
Bereich der St 2086 und am südlichen Rand der Abbaufläche bei Aepfelkam 20 kV-
Kabel der E.on verlaufen. 

 
 

Einstimmig mit  9  :  0  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, die Beschriftung 
der Freileitung bei Dieding bei der nächsten Gesamt-Überarbeitung des 
Flächennutzungsplanes zu berichtigen. 
Die Hinweise zum Verlauf der 20 kV-Kabel werden zur Kenntnis genommen; sie 
tangieren den Bereich der geplanten Flächenausweisung nicht. 
 
 
 

8. Kreisbrandinspektion Ebersberg; Schreiben vom 3.7.2006 
 
Die Kreisbrandinspektion teilt im o.g. Schreiben die Anforderungen an den 
Löschwasserbedarf und die Feuerwehrzufahrten und –zugänge mit. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der TA, das Schreiben zur Kenntnis zu 
nehmen. 
Die Anforderungen sind auf der Ebene des jeweiligen Genehmigungsverfahrens 
nachzuweisen. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist dadurch nicht 
erforderlich. 

 
 
9. Stellungnahmen von Trägern, die keine Einwendungen und Bedenken vorgetragen 
 
Landratsamt Ebersberg, Abfallrecht – Schreiben vom 14.06.2006 
Bayern. Landesamt für Denkmalpflege – Schreiben vom 27.6.2006 
Deutsche Telekom AG, T-Com – Schreiben vom 08.06.2006 
Gemeinde Steinhöring – Schreiben vom 13.07.2006 
Jagdgenossenschaft Ebersberg – Aktenvermerk vom 12.07.06 
Jagdgenossenschaft Oberndorf – Schreiben vom 11.07.06 
 
 
10. Festlegungen zum Umweltbereich gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde fest, in welchem Umfang und 
Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange des Umweltschutzes zur Abwägung 
erforderlich ist. 
Wie aus den vorher behandelten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zu entnehmen ist, sind die Belange des Umweltschutzes durch den 
Umweltbericht i.d.F. vom 25.04.2006 sowohl hinsichtlich Umfang als auch Detaillierungsgrad 
ausreichend ermittelt  
Auch eigene Erkenntnisse, die weitergehende Ermittlungen erfordern, liegen nicht vor. 
 
Einstimmig mit  9 : 0  Stimmen beschloss der TA den Umweltbericht i.d.F. vom 25.04.2006 
nach entsprechender Fortschreibung in das Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB zu geben. 
Aufgrund eigener Erkenntnisse und der eingegangen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange ist erkennbar, dass eine Ausweitung des Umfanges 
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c) im Norden an der St 2080  
Nach eingehender Abwägung aller Für und Wider hat sich der Stadtrat für das 
Gewerbegebiet im Norden entschieden.  
 
Bereits Ende der 70-iger Jahre sah der Stadtrat die großen Ausweisungen des Flächen-
nutzungsplanes auch im Hinblick auf den hohen Landverbrauch kritisch. Er hat deshalb als 
Basis für eine neue Flächennutzungsplanung einen Landschaftsplan erstellt, der im Jahr 
1982 wirksam wurde.  
Auf der Basis dieses Landschaftsplanes, der im Jahr 1990 aktualisiert wurde, novellierte der 
Stadtrat  den Flächennutzungsplan aus dem Jahre 1973 und beschloss dabei erhebliche 
Rücknahmen von Bauflächen. In diesem Flächennutzungsplan, der am 09.03.1998 in Kraft 
getreten ist, hat der Stadtrat Grundzüge des sparsamen Flächenverbrauchs festgelegt. 
 
So ist dabei im Erläuterungsbericht klargestellt, dass die Ausweisungen und Darstellungen 
im Flächennutzungsplan nicht allein Wachstum ermöglichen sollen, sondern unter 
Beachtung der landes- und regionalplanerischen Vorgaben sowie der Aussagen des 
Landschaftsplanes  insbesondere das Baugeschehen beschränkt und im Sinne einer 
organischen Entwicklung gesteuert werden soll. Im konkreten ist dabei ausgeführt: 

a) die Konzentration der baulichen Entwicklung auf das engere Stadtgebiet Ebersbergs 
b) die deutliche Rücknahme von Baugebietsausweisungen des FNP´s 1973 unter 

Beachtung des Landschaftsplanes 
c) keine wesentlichen Neuausweisungen von Wohngebieten. 

 
Als Gründe hierfür sind genannt: 

a) sparsamer Umgang mit der auch für künftige Generationen nicht mehr vermehrbaren 
Ressource „Fläche“ 

b) Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten zur Erhaltung der Landschaft 
c) Erhaltung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. 

 
Aus diesen Überlegungen heraus hat sich der Stadtrat eine organische 
Bevölkerungsentwicklung zum Ziel gesetzt. Als organisch hat er dabei ein über die 
„natürliche Bevölkerungsentwicklung“ hinausgehendes Wachstum von höchsten 1 % bis 
1,5 % pro Jahr angesehen. Dem TA wurden dazu die Einwohnerentwicklungstabellen seit  
dem Jahre 1855 vorgestellt. Daraus ist ablesbar, dass die Zahl der Einwohner von 1974 mit 
7.585 bis zum Jahre 1997 mit 10.483 Einwohner um 2.898 zugenommen hat, was einer 
durchschnittlichen jährlichen Steigerung von knapp 1,7 % entspricht. Zwischen 1997 und 
2005 stieg die Einwohnerzahl um 582 auf 11.065, was einem durchschnittlichen jährlichen 
Zuwachs von 0,7 % entspricht.  
Die Leitlinien des gültigen Flächennutzungsplanes von 1998 zum Bevölkerungswachstum 
wurden somit unterschritten. 
 
Zum Kritikpunkt aus dem Positionspapier, dass die Flächennutzungspläne laufend punktuell 
geändert würden, ohne dass eine ganzheitliche Planung zum sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden betrieben würde, ist der TA über sämtliche bisher 28 FNP-
Änderungsverfahren im einzelnen unterrichtet worden. Daraus wurde erkennbar, dass es 
sich bei der überwiegenden Anzahl der FNP-Änderungen nicht um Neuausweisungen, 
sondern Anpassung in überplanten Bereichen z.B. von Wohngebiet in Mischgebiet oder der 
Gewerbebrache (Rodenstock) zu Wohngebiet oder ähnliches handelte. Ziel dieser FNP-
Änderungen waren in der Regel das Verfügbarmachen von bereits bebauten oder 
überplanten Flächen für eine neue sinnvolle Nutzung. Die punktuellen Änderungen nahmen 
Rücksicht auf die Ziele des Flächennutzungsplanes und führten in keiner Weise zur 
Aushöhlung der Grundaussagen.  
 
Weiter wurde der TA an die vielfältigen Maßnahmen zur Verdichtung und zur Revitalisierung 
von Brachflächen, teilweise unter Beseitigung von Altlasten, erinnert, wie z.B. Sägwerk 
Götzke an der Eberhardstraße / Raiffeisenstraße, Sperrholzwerk, ehemaliger 
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Anmerkung der Verwaltung:  
Am 31.07.2006 fand mit Vertretern des Straßenbauamtes Rosenheim, des Landratsamtes 
Ebersberg sowie mit der Polizeiinspektion ein Ortstermin statt. Die Markierung wird im 
Bereich der Vorampel abgeändert. Da die Vorampel auch für die Linksabbieger gilt, wird eine 
Haltelinie auf beiden Fahrspuren aufgebracht. Die Linksabbiegespur soll künftig etwas früher 
beginnen. 
 
Stadtrat Berberich schlug bezüglich der Sparkassenbaustelle am Marienplatz vor, entlang 
des Bauzaunes einen Fußgängertunnel einzurichten.  
Bgm. Brilmayer erklärte, dass dies schon mehrfach angesprochen wurde, doch aus Platz- 
und Sicherheitsgründen bisher immer abgelehnt wurde. Die Verwaltung wird dennoch diesen 
Vorschlag erneut zur Diskussion stellen. 
Des Weiteren berichtete Bgm. Brilmayer über ein kürzlich mit dem Landratsamt und der 
Polizei geführtes Gespräch, in dem seitens des Landratsamtes folgendes zugesagt wurde: 

- Die Ampel am Marienplatz soll zur Verbesserung der Sichtverhältnisse weiter zum 
Rathaus versetzt werden. Die Bushaltestelle am Marienplatz wird vor das Rathaus 
verlegt. Die Busse fahren dann die Haltestelle über den Marienplatz an. Am Mittwoch 
stellt sich der Bus wegen des Wochenmarktes schräg vor die abzweigende Straße.  

- Die Querung in der Bahnhofstraße, auf Höhe der Kirche, soll näher zum Marienplatz, 
am Beginn des Neuwirtes verlegt werden. Vom Stadtgarten zur B 304 wird ein 
provisorischer Weg angelegt. 

 
Stadträtin Platzer erkundigte sich nach dem innerörtlichen Verkehrskonzept. Bgm. Brilmayer 
erklärte, dass man derzeit prüft, welches Büro mit der Planung beauftragt wird.  
 
 
Stadtrat Lachner schlug vor, den Radweg entlang der Eberhardstraße am Abzweig der 
Straße „Am Priel“ rot zu markieren. Die Verwaltung wird dies prüfen und gegebenenfalls 
veranlassen. 
 
Stadtrat Riedl erkundigte sich, wann die Poller an der Ecke I.-Perner-Straße/Abt-Häfele-Str. 
gesetzt werden. Dies wird durch den Bauhof erledigt. Die Pfosten werden voraussichtlich im 
September gesetzt, da dann die Wasserleitungsarbeiten in der Eberhardstraße 
abgeschlossen sind und die Umleitung über die I.-Perner-Straße wieder aufgehoben wird. 
 
 
Beginn der öffentlichen Sitzung: 19.00 Uhr 
Ende der öffentlichen Sitzung  :  21.20 Uhr 
 
 
Ebersberg, den  
 
 
W. Brilmayer       Deierling 
Sitzungsleiter        
 
 
        Fischer 
 
 
        Pfeifer 
 
 
        Weisheit 

Schriftführer 




